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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Dr. Christian Baumgartner über die Beschwerde von XXXX,

geb. XXXX, StA. Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 02.10.2017, Zl.

1088253700-151404501, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 09.07.2018, zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer stellte am 21.09.2015 vor einem Organ des öJentlichen Sicherheitsdienstes einen Antrag auf

internationalen Schutz.

In seiner Erstbefragung am 22.09.2015 durch Organe des öJentlichen Sicherheitsdienstes gab der Beschwerdeführer

an, afghanischer Staatsangehöriger aus der Volksgruppe der Tadschiken und sunnitischer Muslim zu sein und am XXXX

in Kunduz geboren zu sein. Zu seinen Fluchtgründen gab der Beschwerdeführer an, dass er Probleme mit seinem

Schwager (dem Mann seiner Schwester) gehabt habe und von dessen Bruder angeschossen worden sei. Die Familie

der Frau seines Bruders hätte ihn mit dem Umbringen bedroht, weshalb er geflohen sei.

Mit 08.06.2016 wurde gegen den Beschwerdeführer eine Wegweisung und ein Betretungsverbot wegen Gewalt in einer

Wohnung ausgesprochen.
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In seiner Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am 11.11.2016 schilderte der

Beschwerdeführer seinen privaten Hintergrund sowie seine bisher getätigten Integrationsbemühungen in Österreich

und seine Berufserfahrung als Händler, Schneider sowie Taxifahrer. Zu seinen Fluchtgründen gab er an, dass die

Familie ursprünglich in Pakistan ein gutes Leben gehabt habe. Wie jedoch sein Bruder im Jahr 2006 geheiratet habe,

hätten die Probleme begonnen. So hätte die Ehefrau des Bruders ständig Streit mit der Familie des Beschwerdeführers

gehabt und der - mittlerweile räumlich getrennt lebende - Bruder hätte sich von seiner Familie entfremdet. Wie dieser

Bruder geschäftliche Schwierigkeiten gehabt habe, kehrte er zu seiner Familie zurück und die Probleme intensivierten

sich. So meinte der Bruder nach der Hochzeit des Beschwerdeführers, dass dieser seine geschäftlichen PNichten

vernachlässige, was wiederum die Übersiedlung des Beschwerdeführers nach Kabul nach sich zog. Wie der Bruder die

Familie bestohlen habe, sei der Beschwerdeführer jedoch wieder nach Pakistan zu seiner Familie zurückgekehrt. Um

die Situation in der Familie zu entspannen, habe die Familie dem Bruder den Diebstahl schlussendlich verziehen. Da

jedoch auch die Schwester des Beschwerdeführers im Zuge einer Tauschhochzeit mit der Schwiegerfamilie des Bruders

verheiratet worden war, habe sich das Verhältnis weiterhin schwierig gestaltet. So sei die Mutter des

Beschwerdeführers von der anderen Familie schlecht behandelt und die Familie des Beschwerdeführers sei stets mit

Vorwürfen konfrontiert worden. Bei einem Familienbesuch des Bruders sei es dann zum Streit zwischen den

anwesenden Frauen gekommen. Als Höhepunkt der Streitigkeiten habe seine Schwägerin einen Fernseher auf die

Straße geworfen. In weiterer Folge sei der Bruder des Beschwerdeführers von den Brüdern seiner Frau geschlagen

worden. Wie dieser den Beschwerdeführer und seinen Vater zu Hilfe gerufen habe, hätten sie Schüsse gehört, mit

denen sein Bruder seinen Schwager erschossen habe. Im Zuge des daraufhin entstandenen Feuergefechts sei auch

der Beschwerdeführer durch einen Schuss in den Fuß verletzt worden. Da man dem Beschwerdeführer die Schuld an

der Eskalation zuschieben habe wollen, sei er endlich von Pakistan nach Afghanistan geNohen. Dort habe ihn jedoch

sein Bruder gefunden und habe ihn töten wollen. Dies, weil der Beschwerdeführer der Zweitälteste der Familie sei und

der Machtübernahme seines Bruders entgegenstünde. Auf Nachfrage, wo denn sein Bruder wohne, gab der

Beschwerdeführer an, seit dreieinhalb Jahren nichts von ihm zu wissen. Er sei jedoch von Verwandten in Kunduz

gesehen worden. Mutmaßliche Auftragsmörder hätten sich in weiterer Folge öfters telefonisch beim Beschwerdeführer

gemeldet. Bei diesen Personen hätte sich der Beschwerdeführer durch eine Zahlung einer Ablösesumme freikaufen

können. Auf Nachfrage, wie hoch die Summe gewesen sei, gab er an, dass er dies nicht wisse. Vor seiner Ausreise sei er

dann noch 39 Tage in Baghlan gewesen und einen Tag in Mazar-e-Sharif verblieben. Auf den Vorhalt, dass er an einer

Stelle angegeben habe, ca. 10-15 Tage in Baghlan gewesen zu sein, beharrte der Beschwerdeführer auf seine

nunmehrige Aussage, dass er 39 Tage in Baghlan gewesen sei.

Mit dem nunmehr angefochtenen Bescheid wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz

gemäß § 3 Abs. 1 i.V.m.

§ 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8

Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in

Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Ein Aufenthaltstitel aus

berücksichtigungswürdigen Gründen wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 57 AsylG 2005 nicht erteilt. Gemäß § 10

Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 i.V.m.

§ 9 des Bundesgesetzes, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus

berücksichtigungswürdigen Gründen, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden

Maßnahmen sowie zur Ausstellung von österreichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden (BFA-

Verfahrensgesetz - BFA-VG) wurde gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 des

Bundesgesetzes über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die

Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG) erlassen. Es wurde gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt,

dass die Abschiebung gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig ist (Spruchpunkt III.). Weiters wurde ausgeführt, dass

die Frist für die freiwillige Ausreise gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung

betrage (Spruchpunkt IV.).

In der Begründung des Bescheides gab das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl die entscheidungsrelevanten

Angaben des Beschwerdeführers wieder und traf Feststellungen zur Lage in Afghanistan. Begründend wurde zu

Spruchpunkt I. ausgeführt, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen sei, eine Verfolgung aus asylrelevanten

Gründen glaubhaft zu machen. Das präsentierte Fluchtvorbringen einer Familienfehde sei unkonkret geschildert

worden und in wesentlichen Teilen nicht nachvollziehbar und plausibel. Außerdem habe der Beschwerdeführer

widersprüchliche Angaben über seinen Aufenthalt in seinem Heimatland gemacht. Zudem bestehe in Kabul eine

innerstaatliche Fluchtalternative. Zu Spruchpunkt II. führte die Behörde aus, dass der Beschwerdeführer arbeitsfähig

sei. Es sei aus diesem Grund und weil er im Land über familiäre Anknüpfungspunkte verfüge davon auszugehen, dass

er seine existentiellen Grundbedürfnisse aus eigener Kraft durch selbständige Arbeit befriedigen könne. Es sei daher

anzunehmen, dass er im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan nicht in eine aussichtslose Lage gerate.

Mit Schreiben vom 17.10.2017 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde gegen den Bescheid des Bundesamts für

Fremdenwesen und Asyl in vollem Umfang wegen behaupteter Rechtswidrigkeit. Darin führte der Beschwerdeführer

im Wesentlichen aus, die Fluchtgründe des Beschwerdeführers belegten Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer
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bestimmten sozialen Gruppe bzw. ethnische Verfolgung. Die Beweiswürdigung sei knapp gehalten und nicht

ausreichend ausgeführt, um die Frage der Glaubhaftigkeit des Fluchtvorbringens zu beurteilen.

Am 09.07.2018 fand eine öJentliche mündliche Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Anwesenheit der

Vertretung des Beschwerdeführers statt. Das BFA als belangte Behörde nahm an der Verhandlung nicht teil. Hier gab

der Beschwerdeführer an, dass er mit seinem Cousin in einer Privatwohnung wohne. In Österreich habe er Freunde

und Bekannte, kenne auch den Bürgermeister, und habe die Deutschprüfung auf dem Niveau A1 gemacht. Zu seinen

Fluchtgründen gab er an, dass er ursprünglich von seinem Bruder in einem Familienstreit zu Hilfe gerufen wurde und

dann gesehen habe, dass sein Bruder jemand aus der Familie dessen Frau getötet habe. Darüber sei er mit seinem

Bruder in Streit geraten und im Zuge dieser Streitigkeiten auch angeschossen worden. Der Beschwerdeführer

schilderte, dass er von der Familie der Frau seines Bruders zu Unrecht des Mordes beschuldigt worden sei. Auf

Nachfrage gab er an, dass er nicht wisse, wo sein Bruder wohnhaft sei. Auf weitere Nachfrage, warum der Bruder, der

sich zuletzt in Pakistan aufgehalten habe, in Afghanistan für ihn eine Bedrohung sei, gab er an, dass die Brüder von der

Ehefrau seines Bruders zwei Personen bezahlt hätten um den Beschwerdeführer zu töten. Der Bruder hätte ihnen das

Haus, wo der Beschwerdeführer aufhältig sei, gezeigt. Auf Nachfrage, warum er wisse, dass es zwei Personen gewesen

seien, die von seinem Bruder über seinen Aufenthalt informiert worden seien, gab er an, dass es drei Personen

gewesen seien. Auf Nachfrage, warum er das wisse, gab er an, weil sie ihre Stimmen während den 40 Tagen

andauernden wiederkehrenden Drohanrufen zweimal verändert hätten.

In der Verhandlung brachte der Beschwerdeführer eine Einstellungszusage und ein ZertiOkat über die Deutschprüfung

A1 in das Verfahren ein.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Beweisaufnahme:

Zur Feststellung des für die Entscheidung maßgeblichen Sachverhaltes wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens

Beweis erhoben durch:

* Einsicht in den dem Bundesverwaltungsgericht vorliegenden Verwaltungsakt des Bundesamtes für Fremdenwesen

und Asyl und das entsprechende Länderinformationsblatt der Staatendokumentation;

* Einvernahme des Beschwerdeführers im Rahmen der öJentlichen mündlichen Verhandlung vor dem

Bundesverwaltungsgericht;

2. Feststellungen:

2.1. Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers und zu seinen Fluchtgründen

Der Beschwerdeführer ist afghanischer Staatsangehöriger. Er gehört der Volksgruppe der Tadschiken an und bekennt

sich zum sunnitischen Glauben. Die Muttersprache des Beschwerdeführers ist Paschtu. Er stammt aus der Provinz

Kunduz, hat sich lange Zeit in Pakistan aufgehalten und hat bereits in Kabul gelebt und gearbeitet. Der

Beschwerdeführer wird nicht durch eine Familienfehde als Angehöriger einer sozialen Gruppe sowie aus rassischen

Gründen verfolgt. Die Familienangehörigen der Kernfamilie des Beschwerdeführers leben nach wie vor in Afghanistan.

Der Beschwerdeführer hält sich seit Herbst 2015 in Österreich auf. Der Beschwerdeführer hat einen Cousin in

Österreich und verfügt hier über soziale Kontakte. Der Beschwerdeführer hat einen Deutschkurs auf dem Niveau A1

sowie einen Führerscheinkurs abgelegt. Der Beschwerdeführer ist gesund, lebt von der Grundversorgung und ist in

Österreich strafgerichtlich unbescholten.

Der Beschwerdeführer ist erwerbsfähig, die Städte Kabul und Mazar-e Sharif sind über den dortigen Flughafen gut

erreichbar. In Kabul ist nach den vorliegenden Länderberichten die allgemeine Lage als vergleichsweise sicher und

stabil zu bezeichnen, auch wenn es dort zu Anschlägen kommt. Innerhalb Kabuls existieren demnach in verschiedenen

Vierteln unterschiedliche Sicherheitslagen. Aus den entsprechenden Länderberichten ergibt sich, dass sich die in der

Stadt Kabul verzeichneten Anschläge hauptsächlich im Nahebereich staatlicher Einrichtungen (etwa Regierungs- und

Polizeigebäude) oder NGOs sowie gezielt auf (internationale) Sicherheitskräfte ereignen. Die genannten

Gefährdungsquellen sind in reinen Wohngebieten nicht anzunehmen, weshalb die Sicherheitslage in der Stadt Kabul

nach wie vor als ausreichend sicher zu bewerten ist.

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer in Afghanistan einer konkreten Verfolgung aus Gründen

der Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung

ausgesetzt ist oder eine solche im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan zu befürchten hätte.

Weiters kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Verbringung in seinen Herkunftsstaat

mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit in eine existenzbedrohende Notlage geraten würde.

2.2. Feststellungen zum Herkunftsstaat:

2.2.1. Staatendokumentation (Stand 29.06.2018, außer wenn anders angegeben)

Allgemeine Sicherheitslage



Wegen einer Serie von öJentlichkeitswirksamen (high-proOle) AngriJen in städtischen Zentren, die von

regierungsfeindlichen Elementen ausgeführt wurden, erklärten die Vereinten Nationen (UN) im Februar 2018 die

Sicherheitslage für sehr instabil (UNGASC 27.2.2018).

Für das Jahr 2017 registrierte die Nichtregierungsorganisation INSO (International NGO Safety Organisation)

landesweit 29.824 sicherheitsrelevante Vorfälle. Im Jahresvergleich wurden von INSO 2016 landesweit 28.838

sicherheitsrelevante Vorfälle registriert und für das Jahr 2015 25.288. Zu sicherheitsrelevanten Vorfällen zählt INSO

Drohungen, Überfälle, direkter Beschuss, Entführungen, Vorfälle mit IEDs (Sprengfallen/ Unkonventionelle Spreng-

oder Brandvorrichtung - USBV) und andere Arten von Vorfällen (INSO o.D.).

Für das Jahr 2017 registrierte die UN insgesamt 23.744 sicherheitsrelevante Vorfälle in Afghanistan (UNGASC

27.2.2018); für das gesamte Jahr 2016 waren es 23.712 (UNGASC 9.3.2017). Landesweit wurden für das Jahr 2015

insgesamt 22.634 sicherheitsrelevanter Vorfälle registriert (UNGASC 15.3.2016).

Im Jahr 2017 waren auch weiterhin bewaJnete Zusammenstöße Hauptursache (63%) aller registrierten

sicherheitsrelevanten Vorfälle, gefolgt von IEDs (Sprengfallen/ Unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung -

USBV) und LuftangriJen. Für das gesamte Jahr 2017 wurden 14.998 bewaJnete Zusammenstöße registriert (2016:

14.977 bewaJnete Zusammenstöße) (USDOD 12.2017). Im August 2017 stuften die Vereinten Nationen (UN)

Afghanistan, das bisher als "Post-KonNikt-Land" galt, wieder als "KonNiktland" ein; dies bedeute nicht, dass kein

Fortschritt stattgefunden habe, jedoch bedrohe der aktuelle KonNikt die Nachhaltigkeit der erreichten Leistungen

(UNGASC 10.8.2017).

Die Zahl der LuftangriJe hat sich im Vergleich zum Jahr 2016 um 67% erhöht, die gezielter Tötungen um 6%. Ferner hat

sich die Zahl der Selbstmordattentate um 50% erhöht.Östlichen Regionen hatten die höchste Anzahl an Vorfällen zu

verzeichnen, gefolgt von südlichen Regionen. Diese beiden Regionen zusammen waren von 55% aller

sicherheitsrelevanten Vorfälle betroJen (UNGASC 27.2.2018). Für den Berichtszeitraum 15.12.2017 - 15.2.2018 kann im

Vergleich zum selben Berichtszeitraum des Jahres 2016, ein Rückgang (-6%) an sicherheitsrelevanten Vorfällen

verzeichnet werden (UNGASC 27.2.2018).

Afghanistan ist nach wie vor mit einem aus dem Ausland unterstützten und widerstandsfähigen Aufstand konfrontiert.

Nichtsdestotrotz haben die afghanischen Sicherheitskräfte ihre Entschlossenheit und wachsenden Fähigkeiten im

Kampf gegen den von den Taliban geführten Aufstand gezeigt. So behält die afghanische Regierung auch weiterhin

Kontrolle über Kabul, größere Bevölkerungszentren, die wichtigsten Verkehrsrouten und den Großteil der

Distriktzentren (USDOD 12.2017). Zwar umkämpften die Taliban Distriktzentren, sie konnten aber keine

Provinzhauptstädte (bis auf Farah-Stadt; vgl. AAN 6.6.2018) bedrohen - ein signiOkanter Meilenstein für die ANDSF

(USDOD 12.2017; vgl. UNGASC 27.2.2018); diesen Meilenstein schrieben afghanische und internationale

Sicherheitsbeamte den intensiven LuftangriJen durch die afghanische Nationalarmee und der LuftwaJe sowie

verstärkter Nachtrazzien durch afghanische Spezialeinheiten zu (UNGASC 27.2.2018).

Die von den Aufständischen ausgeübten öJentlichkeitswirksamen (high-proOle) AngriJe in städtischen Zentren

beeinträchtigten die öJentliche Moral und drohten das Vertrauen in die Regierung zu untergraben. Trotz dieser

Gewaltserie in städtischen Regionen war im Winter landesweit ein Rückgang an TalibanangriJen zu verzeichnen

(UNGASC 27.2.2018). Historisch gesehen gehen die AngriJe der Taliban im Winter jedoch immer zurück, wenngleich sie

ihre AngriJe im Herbst und Winter nicht gänzlich einstellen. Mit Einzug des Frühlings beschleunigen die

Aufständischen ihr Operationstempo wieder. Der Rückgang der Vorfälle im letzten Quartal 2017 war also im Einklang

mit vorangegangenen Schemata (LIGM 15.2.2018).

Die Taliban und weitere aufständische Gruppierungen wie der Islamische Staat (IS) verübten auch weiterhin "high-

proOle"-AngriJe, speziell im Bereich der Hauptstadt, mit dem Ziel, eine Medienwirksamkeit zu erlangen und damit ein

Gefühl der Unsicherheit hervorzurufen und so die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben (USDOD

12.2017; vgl. SBS 28.2.2018, NZZ 21.3.2018, UNGASC 27.2.2018). Möglicherweise sehen Aufständische AngriJe auf die

Hauptstadt als einen eJektiven Weg, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zu untergraben, anstatt zu

versuchen, Territorium in ländlichen Gebieten zu erobern und zu halten (BBC 21.3.2018).

Die Anzahl der öJentlichkeitswirksamen (high-proOle) AngriJe hatte sich von 1.6. - 20.11.2017 im Gegensatz zum

Vergleichszeitraum des Vorjahres erhöht (USDOD 12.2017). In den ersten Monaten des Jahres 2018 wurden verstärkt

AngriJe bzw. Anschläge durch die Taliban und den IS in verschiedenen Teilen Kabuls ausgeführt (AJ 24.2.2018; vgl.

Slate 22.4.2018). Als Antwort auf die zunehmenden AngriJe wurden LuftangriJe und Sicherheitsoperationen verstärkt,

wodurch Aufständische in einigen Gegenden zurückgedrängt wurden (BBC 21.3.2018); auch wurden in der Hauptstadt

verstärkt Spezialoperationen durchgeführt, wie auch die Bemühungen der US-Amerikaner, Terroristen zu identiOzieren

und zu lokalisieren (WSJ 21.3.2018).

Landesweit haben Aufständische, inklusive der Taliban und des IS, in den Monaten vor Jänner 2018 ihre AngriJe auf

afghanische Truppen und Polizisten intensiviert (TG 29.1.2018; vgl. BBC 29.1.2018); auch hat die Gewalt Aufständischer

gegenüber Mitarbeiter/innen von Hilfsorganisationen in den letzten Jahren zugenommen (The Guardian 24.1.2018).

Die Taliban verstärken ihre Operationen, um ausländische Kräfte zu vertreiben; der IS hingegen versucht, seinen relativ

kleinen EinNussbereich zu erweitern. Die Hauptstadt Kabul ist in diesem Falle für beide Gruppierungen interessant (AP

30.1.2018).
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Sicherheitslage Kabul

Die Provinzhauptstadt von Kabul und gleichzeitig Hauptstadt von Afghanistan ist Kabul-Stadt. Die Provinz Kabul grenzt

im Nordwesten an die Provinz Parwan, im Nordosten an Kapisa, im Osten an Laghman, an Nangarhar im Südosten, an

Logar im Süden und an (Maidan) Wardak im Südwesten. Kabul ist mit den Provinzen Kandahar, Herat und Mazar durch

die sogenannte Ringstraße und mit Peshawar in Pakistan durch die Kabul-Torkham Autobahn verbunden. Die Provinz

Kabul besteht aus folgenden Einheiten (Pajhwok o.D.z): Bagrami, Chaharasyab/Char Asiab, Dehsabz/Deh sabz,

Estalef/Istalif, Farza, Guldara, Kabul Stadt, Kalakan, Khak-e Jabbar/Khak-i-Jabar, Mirbachakot/Mir Bacha Kot,

Musayi/Mussahi, Paghman, Qarabagh, Shakardara, Surobi/Sorubi (UN OCHA 4-2014; vgl. Pajhwok o.D.z).

Die Bevölkerungszahl der Provinz wird auf 4.679.648 geschätzt (CSO 4.2017).

In der Hauptstadt Kabul leben unterschiedliche Ethnien: Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen,

Belutschen, Sikhs und Hindus. Ein Großteil der Bevölkerung gehört dem sunnitischen Glauben an, dennoch lebt eine

Anzahl von Schiiten, Sikhs und Hindus nebeneinander in Kabul Stadt (Pajhwok o.D.z). Menschen aus unsicheren

Provinzen, auf der Suche nach Sicherheit und Jobs, kommen nach Kabul - beispielsweise in die Region Shuhada-e

Saliheen (LAT 26.3.2018). In der Hauptstadt Kabul existieren etwa 60 anerkannte informelle Siedlungen, in denen

65.000 registrierte Rückkehrer/innen und IDPs wohnen (TG 15.3.2018).

Einst als relativ sicher erachtet, ist die Hauptstadt Kabul von öJentlichkeitswirksamen (high-proOle) AngriJen der

Taliban betroJen (Reuters 14.3.2018), die darauf abzielen, die Autorität der afghanischen Regierung zu untergraben

(Reuters 14.3.2018; vgl. UNGASC 27.2.2018). Regierungsfeindliche, bewaJnete Gruppierungen inklusive des IS

versuchen in Schlüsselprovinzen und -distrikten, wie auch in der Hauptstadt Kabul, AngriJe auszuführen (Khaama

Press 26.3.2018; vgl. FAZ 22.4.2018, AJ 30.4.2018). Im Jahr 2017 und in den ersten Monaten des Jahres 2018 kam es zu

mehreren "high-proOle"-AngriJen in der Stadt Kabul; dadurch zeigte sich die Angreifbarkeit/Vulnerabilität der

afghanischen und ausländischen Sicherheitskräfte (DW 27.3.2018; vgl. VoA 19.3.2018 SCR 3.2018, FAZ 22.4.2018, AJ

30.4.2018).

Im Zeitraum 1.1.2017- 30.4.2018 wurden in der Provinz 410 sicherheitsrelevante Vorfälle registriert. Im gesamten Jahr

2017 wurden 1.831 zivile Opfer (479 getötete Zivilisten und 1.352 Verletzte) registriert. Hauptursache waren

Selbstmordanschläge, gefolgt von IEDs und gezielte Tötungen. Dies bedeutet eine Steigerung von 4% im Gegensatz

zum Vergleichsjahr 2016. Für Kabul-Stadt wurden insgesamt 1.612 zivile Opfer registriert; dies bedeutet eine

Steigerung von 17% im Gegensatz zum Vorjahr 2016 (440 getötete Zivilisten und 1.172 Verletzte) (UNAMA 2.2018).

Im Jahr 2017 war die höchste Anzahl ziviler Opfer Afghanistans in der Provinz Kabul zu verzeichnen, die hauptsächlich

auf willkürliche AngriJe in der Stadt Kabul zurückzuführen waren; 16% aller zivilen Opfer in Afghanistan sind in Kabul

zu verzeichnen.

SelbstmordangriJe und komplexe Attacken, aber auch andere Vorfallsarten, in denen auch IEDs verwendet wurden,

erhöhten die Anzahl ziviler Opfer in Kabul. Dieser öJentlichkeitswirksame (high-proOle) AngriJ im Mai 2017 war alleine

für ein Drittel ziviler Opfer in der Stadt Kabul im Jahr 2017 verantwortlich (UNAMA 2.2018).

Sowohl die Taliban als auch der IS verüben öJentlichkeitswirksame (high-proOle) AngriJe in der Stadt Kabul (UNGASC

27.2.2018; vgl. RFE/RL 17.3.2018, Dawn 31.1.2018), auch dem Haqqani-Netzwerk wird nachgesagt, AngriJe in der Stadt

Kabul zu verüben (RFE/RL 30.1.2018; vgl. NYT 9.3.2018, VoA 1.6.2017). So existieren in der Hauptstadt Kabul scheinbar

eine Infrastruktur, Logistik und möglicherweise auch Personal ("terrorists to hire"), die vom Haqqani-Netzwerk oder

anderen Taliban-Gruppierungen, Splittergruppen, die unter der Flagge des IS stehen, und gewaltbereiten

pakistanischen sektiererischen (anti-schiitischen) Gruppierungen verwendet werden (AAN 5.2.2018).

Folgende öffentlichkeitswirksame (high-profile) Vorfälle sowie Angriffe bzw. Anschläge auf hochrangige Ziele wurden im

Jahr 2018 registriert (kein Anspruch auf Vollständigkeit).

* Selbstmordanschlag vor dem Ministerium für ländliche Rehabilitation und Entwicklung (MRRD) in Kabul: Am

11.6.2018 wurden bei einem Selbstmordanschlag vor dem Eingangstor des MRRD zwölf Menschen getötet und 30

weitere verletzt. Quellen zufolge waren Frauen, Kinder und Mitarbeiter des Ministeriums unter den Opfern (AJ

11.6.2018). Der Islamische Staat (IS) bekannte sich zum Angriff (Reuters 11.6.2018; Gandhara 11.6.2018).

* AngriJ auf das afghanische Innenministerium (MoI) in Kabul: Am 30.5.2018 griJen bewaJnete Männer den Sitz des

MoI in Kabul an, nachdem vor dem Eingangstor des Gebäudes ein mit SprengstoJ geladenes Fahrzeug explodiert war.

Bei dem Vorfall kam ein Polizist ums Leben. Die Angreifer konnten nach einem zweistündigen Gefecht von den



Sicherheitskräften getötet werden. Der Islamische Staat (IS) bekannte sich zum AngriJ (CNN 30.5.2018; vgl. Gandhara

30.5.2018)

* AngriJ auf Polizeireviere in Kabul: Am 9.5.2018 griJen bewaJnete Männer jeweils ein Polizeirevier in Dasht-e-Barchi

und Shar-i-Naw an und verursachten den Tod von zwei Polizisten und verwundeten sechs Zivilisten. Auch wurden

Quellen zufolge zwei Attentäter von den Sicherheitskräften getötet (Pajhwok 9.5.2018). Der IS bekannte sich zum

Angriff (Pajhwok 9.5.2018; vgl. Tolonews 9.5.2018).

* Doppelanschlag in Kabul: Am 30.4.2018 fand im Bezirk Shash Derak in der Hauptstadt Kabul ein Doppelanschlag

statt, bei dem Selbstmordattentäter zwei Explosionen verübten (AJ 30.4.2018; vgl. APN 30.4.2018a). Die erste

Detonation erfolgte in der Nähe des Sitzes des afghanischen Geheimdienstes (NDS) und wurde von einem

Selbstmordattentäter auf einem Motorrad verübt; dabei wurden zwischen drei und fünf Menschen getötet und

zwischen sechs und elf weitere verletzt (DZ 30.4.2018; vgl. APN 30.4.2018b); Quellen zufolge handelte es sich dabei um

Zivilisten (Focus 30.4.2018). Die zweite Detonation ging von einem weiteren Selbstmordattentäter aus, der sich, als

Reporter getarnt, unter die am Anschlagsort versammelten Journalisten, Sanitäter und Polizisten gemischt hatte (DZ

30.4.2018; vgl. APN 30.4.2018b, Pajhwok 30.4.2018, Tolonews 30.4.2018a). Dabei kamen u.a. zehn Journalisten ums

Leben, die bei afghanischen sowie internationalen Medien tätig waren (TI 1.5.2018; vgl. AJ 30.4.2018, APN 30.4.2018a,).

Bei den beiden Anschlägen sind Quellen zufolge zwischen 25 und 29 Personen ums Leben gekommen und 49 verletzt

worden (AJ 30.4.2018; vgl. APN 30.4.2018a, DZ 30.4.2018, Tolonews 30.4.2018a). Der IS bekannte sich zu beiden

AngriJen (DZ 30.4.2018; vgl. APN 30.4.2018a). Quellen zufolge sind Geheimdienstmitarbeiter das Ziel des AngriJes

gewesen (DZ 30.4.2018; vgl. APN 30.4.2018a).

* AngriJ auf die Marshal Fahim Militärakademie: Am 29.1.2018 attackierten fünf bewaJnete Angreifer einen

militärischen Außenposten in der Nähe der Marshal Fahim Militärakademie (auch bekannt als Verteidigungsakademie),

die in einem westlichen Außendistrikt der Hauptstadt liegt. Bei dem Vorfall wurden mindestens elf Soldaten getötet

und 15 weitere verletzt, bevor die vier Angreifer getötet und ein weiterer gefasst werden konnten. Der IS bekannte sich

zu dem Vorfall (Reuters 29.1.2018; vgl. NYT 28.1.2018).

* BombenangriJ mit einem Fahrzeug in Kabul: Am 27.1.2018 tötete ein Selbstmordattentäter der Taliban mehr als 100

Menschen und verletzte mindestens 235 weitere (Reuters 27.1.2018; vgl. TG 28.1.2018). Eine Bombe - versteckt in

einem Rettungswagen - detonierte in einem schwer gesicherten Bereich der afghanischen Hauptstadt (TG 27.1.2018;

vgl. TG 28.1.2018) - dem sogenannten Regierungs- und Diplomatenviertel (Reuters 27.1.2018).

* AngriJ auf das Hotel Intercontinental in Kabul: Am 20.1.2018 griJen fünf bewaJnete Männer das Luxushotel

Intercontinental in Kabul an. Der AngriJ wurde von afghanischen Truppen abgewehrt, nachdem die ganze Nacht um

die Kontrolle über das Gebäude gekämpft worden war (BBC 21.1.2018; vgl. DW 21.1.2018). Dabei wurden mindestens

14 Ausländer/innen und vier Afghan/innen getötet. Zehn weitere Personen wurden verletzt, einschließlich sechs

Mitglieder der Sicherheitskräfte (NYT 21.1.2018). 160 Menschen konnten gerettet werden (BBC 21.1.2018). Alle fünf

Angreifer wurden von den Sicherheitskräften getötet (Reuters 20.1.2018). Die Taliban bekannten sich zu dem AngriJ

(DW 21.1.2018).

* Selbstmordattentat mit einem mit Sprengstoff beladenen Tanklaster:

Am 31.5.2017 kamen bei einem Selbstmordattentat im hochgesicherten Diplomatenviertel Kabuls mehr als 150

Menschen ums Leben, mindestens 300 weitere wurden schwer verletzt (FAZ 6.6.2017; vgl. AJ 31.5.2017, BBC 31.5.2017;

UN News Centre 31.5.2017). Der IS bekannte sich zu diesem Vorfall (FN 7.6.2017).
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